
Mit Spital LIBERO sind Sie immer gut gebettet. Nämlich 
genau so, wie Sie es wünschen.

Denn mit Spital LIBERO legen Sie sich erst beim Spitaleintritt auf 

eine Spitalabteilung fest. Allgemein, halbprivat oder privat? Sie ent­

scheiden je nach Art und Schwere dessen, was Ihnen bevorsteht.

Mit Spital LIBERO haben Sie Zugang zu allen Vertragsspitälern 

der Schweiz. Entscheiden Sie sich bei Spitaleintritt für halbprivat 

oder privat, können Sie zusätzlich zum erhöhten Zimmerkomfort 

den Arzt frei wählen.

Das bietet Spital LIBERO

O	 �Freie Wahl der Spitalabteilung  

(allgemein, halbprivat oder privat)

O	 �Freie Wahl des Spitals in der ganzen 

Schweiz

O	 �Freie Wahl des Arztes in der halbprivaten 

und privaten Abteilung

O	 �In Ergänzung zur OKP volle Kosten­

deckung schweizweit auch in der  

allgemeinen Abteilung

O	 Attraktive Prämien

O	 �Für Familien: 100 % Prämienrabatt ab 

dem dritten Kind, wenn die ersten  

beiden Spital LIBERO versichert sind

O	 �Keine Prämienerhöhung bei Leistungs­

bezug

Komfortable Situation

Spital LIBERODir vertraue ich



Ein Stück Freiheit, Spital LIBERO

Mit Spital LIBERO müssen Sie sich beim Versicherungsabschluss nicht auf allgemein, halbprivat oder privat fest­

legen. In welches Spital und in welche Spitalabteilung Sie gehen, entscheiden Sie erst, wenn ein Spitalaufenthalt 

bevorsteht. Dies ermöglicht Ihnen auch die Wahl der besten Ärzte.

Gut kalkulierbar dank limitierten Selbstbehalten
Je nach Wahl der Spitalabteilung übernehmen Sie folgende Selbstbehalte:

Für mehrere Familienmitglieder, die im selben Haushalt leben, ist der maximale Selbstbehalt für alle zusammen auf CHF 4’000 pro 
Kalenderjahr beschränkt.

Attraktive Prämien 
Die Monatsprämien sind in der ganzen Schweiz einheitlich und decken Krankheit und Unfall ab:

Bei Familien zahlen das dritte und jedes weitere Kind für Spital LIBERO keine Prämien, wenn die ersten beiden Kinder mit Spital 
LIBERO versichert sind.

Erste Antworten auf erste Fragen 

O	 Personen auf demselben Versicherungsausweis können die Spitalabteilung unterschiedlich wählen.

O	 �Ist die versicherte Person krankheits- oder unfallbedingt nicht ansprechbar, muss der Ehegatte oder die Ehe­

gattin, der gesetzliche Vertreter oder eine im Voraus bevollmächtigte Person das schriftliche Einverständnis für 

eine halbprivate oder private Behandlung geben. Andernfalls erfolgt die Behandlung in der allgemeinen Abteilung.  

O	 Der Abschluss von Spital LIBERO erfordert eine Gesundheitsprüfung.

Massgebend sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen Pflegezusatzversicherungen sowie die Zusätzlichen Versicherungs­
bedingungen der Versicherung Spital LIBERO der CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG.
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Dir vertraue ich

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Luzern
Telefon 041 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch

Gewählte Spitalabteilung Selbstbehalt

allgemein kein Selbstbehalt

halbprivat 20 %, max. CHF 2’000 pro Kalenderjahr

privat 35 %, max. CHF 4’000 pro Kalenderjahr

Alter Prämie (in CHF) Alter Prämie (in CHF)

  0 – 15 Jahre 10.50 31 – 35 Jahre 31.50

16 – 20 Jahre 16.00 36 – 40 Jahre 37.00

21 – 25 Jahre 26.50 41 – 45 Jahre 47.00

26 – 30 Jahre 26.50 46 – 50 Jahre 63.00


